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I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma "Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G."
(2) Sie hat ihren Sitz in Wiesbaden.

§ 2 Gegenstand
(1) Die Gesellschaft bietet im In- und Ausland Tierversicherungen und damit im Zusammenhang

stehende Versicherungen; sie gewährt und nimmt auch Rückversicherungen.
(2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an bestehenden

oder zu gründenden Unternehmen beteiligen und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

(3) Die Schlachttier- und Gewährsmängel-, Transport- und Ausstellungs-, Weidevoll- und
Weidediebstahl-, Zuchtuntauglichkeits- und kurzfristige Tierlebensversicherung, Versicherung von
zur Mast aufgestellten Schweinen, Versicherung von Geflügel sowie die Gewährung von
Rückversicherung erfolgt gegen feste Beiträge in der Art, dass die Versicherungsnehmer nicht
Mitglied der Gesellschaft werden.

(4) Diese Versicherungsarten bilden eine besondere Rechnungsklasse. Bei der Gewinn- und
Verlustrechnung des jährlichen Rechnungsabschlusses sind die Geschäftsunkosten derart
einzustellen, wie sie tatsächlich entstanden sind. Gemeinsam mit der Mitgliederversicherung
entstandene Ausgaben sind unbeschadet der Berücksichtigung besonderer Verhältnisse nach
Maßgabe der Beiträge jeder Klasse zu verteilen.

§ 3 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im "Bundesanzeiger" bzw. in den jeweils an
seine Stelle tretenden amtlichen Verkündungsblättern veröffentlicht.

II. Mitgliedschaft
§ 4

(1) Mitglied der Gesellschaft ist jeder, welcher bei ihr Tiere versichert hat oder in einen bestehenden
Versicherungsvertrag eingetreten ist, mit Ausnahme von denjenigen Personen, mit denen gemäß §
2 Versicherungsverträge gegen feste Beiträge abgeschlossen sind.

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung des Versicherungsscheines. Der Beginn des
Anspruchs auf Entschädigungsleistung ergibt sich aus den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen.

(3) Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf des Versicherungsvertrages.
(4) Bei dem Übergang des gesamten Tierbestandes eines Mitgliedes in andere Hand tritt der Erwerber

in die Rechte und Pflichten seines Vorgängers ein.
(5) Jedes Mitglied bleibt verpflichtet, für die bis zum Ablauf desjenigen Rechnungsjahres, in welchem

sein Austritt erfolgt, erwachsenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach Verhältnis des im letzten
Jahre seiner Mitgliedschaft erhobenen Vorbeitrages aufzukommen.

(6) Ausgeschiedene Mitglieder gelten, wenn ihr Ausscheiden innerhalb des letzten Jahres vor der
Konkurseröffnung stattgefunden hat, in Ansehung der Haftung für die Schulden der Gesellschaft
noch als deren Mitglieder.

(7) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder in ihrer Eigenschaft als Versicherungsnehmer werden
durch die Versicherungsbedingungen, welche ihrem vollen Wortlaut nach in den
Versicherungsschein aufzunehmen oder ihm beizuheften sind, bestimmt.

(8) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Mitgliederversicherungen treten
erst nach Ablauf einer von der Mitgliedervertreterversammlung beim Beschluss der Änderung zu
bestimmenden Frist in Kraft, berühren aber die durch den Versicherungsvertrag begründeten
Rechte und Pflichten der Versicherungsnehmer nur dann, wenn diese nach Mitteilung der
Abänderung binnen einer ihnen von dem Vorstand gesetzten Frist ihre Zustimmung erteilen. Für
diejenigen Versicherungsnehmer, welche der Änderung nicht ausdrücklich zustimmen, bleiben die
bisherigen Versicherungsbedingungen in Kraft.
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III. Der Vorstand
§ 5 Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, dieser Satzung,
einer Geschäftsordnung und der Beschlüsse des Aufsichtsrates.

(2) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat bestimmt. Der Vorstand besteht aus
mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied zum Vorsitzenden ernennen.

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse, soweit das Gesetz dies zulässt, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Die besondere Genehmigung des Aufsichtsrates ist vom Vorstand für folgende Geschäfte
einzuholen:
a) zur Beteiligung an und zur Gründung und Erwerb von anderen Unternehmen,
b) zum Erwerb, zur Veräußerung oder zur Belastung von Grundstücken.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine
Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.

§ 6 Vertretung
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

IV. Der Aufsichtsrat
§ 7 Aufbau, Ausschüsse

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Die Mitglieder dürfen weder Angestellte noch Vertreter
der Gesellschaft, noch Angestellte oder Vertreter anderer Versicherungsunternehmen sein. Die
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes bleiben unberührt.

(2) Der Aufsichtsrat kann zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse Ausschüsse bilden
und diesen, soweit gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse übertragen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung der
Mitgliedervertreterversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.

(4) Ein Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf seiner Amtszeit von der Mitgliedervertreterversammlung
abberufen werden. Hierfür gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 8 Vorsitzender
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen, höchstens zwei
Stellvertreter. Scheidet eine dieser Personen vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, hat der Aufsichtsrat
unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.

§ 9 Sitzungen des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch einen

Stellvertreter einberufen.
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder einschließlich des

Vorsitzenden oder eines Stellvertreters an der Beschlussfassung teilnehmen.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme

des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 10 Vergütung
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird von der Mitgliedervertreterversammlung und -
soweit es sich um eine Tätigkeit außerhalb der Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied handelt - vom
Vorstand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmt. § 114 Absatz 1
Aktiengesetz (AktG) bleibt unberührt.
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§ 11 Satzungsänderungen
(1) Bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des Versicherungsvertrages beruhen,

bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Änderungen der höchstrichterlichen
Rechtsprechung, der Verwaltungspraxis des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen
oder der Kartellbehörden, im Falle der Unwirksamkeit sowie zur Abwendung einer kartell- oder
aufsichtsbehördlichen Beanstandung können die Satzung oder die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen auch mit Wirkung für die bestehenden Versicherungsverhältnisse
geändert werden. Das Recht zur bestandswirksamen Änderung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen beschränkt sich auf Bestimmungen zum Gegenstand der
Versicherung, zur Dauer der Versicherung, zum Versicherungsbeitrag, zu den Obliegenheiten vor
und nach Eintritt des Versicherungsfalles, zur Entschädigung. Bei Beitragserhöhungen ohne
Änderung des Umfanges der Versicherung wird den Mitgliedern ein uneingeschränktes
Kündigungsrecht eingeräumt. Obergrenze für Beitragserhöhungen ist der für Neuverträge geltende
Beitragssatz.

(2) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung
betreffen.

(3) Wird die Satzung durch Beschluss der Mitgliedervertreterversammlung geändert und verlangt die
Aufsichtsbehörde, bevor sie den Änderungsbeschluss genehmigt, Änderungen, so ist der
Aufsichtsrat ermächtigt, diesem Verlangen zu entsprechen.

(4) Abgesehen von den gesetzlich vorgesehenen Fällen, bedarf der Vorstand der Zustimmung des
Aufsichtsrates zu der Aufnahme des Betriebes einer neuen Versicherungsart, zum Erlass oder zur
Änderung der darauf bezüglichen Versicherungsbedingungen sowie zur Einführung oder Änderung
der zu zahlenden Nachschüsse.

§12
§ 12 ist durch Mitgliedervertreterversammlungsbeschlüsse aufgehoben worden.

V. Mitgliederversammlung
§ 13 Mitgliedervertretung

(1) Aufgabe
Die Mitgliedervertretung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Sie vertritt die Gesamtheit der
Mitglieder. Ihre Beschlüsse fasst sie in der Vertreterversammlung.

(2) Zusammensetzung
Die Mitgliedervertretung beseht aus 18 bis 21 Mitgliedervertretern. Sie werden gemäß einer von
Aufsichtsrat und Vorstand im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde aufgestellten Wahlordnung
gewählt. Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Gesellschaft können nicht gewählt
werden. Das gleiche gilt für die Angestellten des Innen- und Außendienstes.

(3) Wahlrecht
Wahlberechtigt und wählbar ist jedes volljährige Mitglied ohne Beitragsrückstand, dessen Vertrag
eine mindestens zweijährige Laufzeit hat und ungekündigt ist. Das Wahlrecht versicherter
juristischer Personen wird durch deren Organe ausgeübt.

(4) Wahlperiode
Die Urwahl aller Mitgliedervertreter findet in Abständen von jeweils neun Jahren statt. Nach Ablauf
von drei Jahren nach der Urwahl scheidet turnusgemäß jeweils 1/3 und nach weiteren drei Jahren
1/2 der gewählten verbliebenen Mitgliedervertreter durch Los aus. Sie werden durch Ersatzwahl
der Vertreterversammlung für die restlichen sechs und drei Jahre ersetzt. Eine Wiederwahl ist
zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedervertreters wird dessen Ersatzmitglied in der
nächsten Vertreterversammlung für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen gewählt.

(5) Amtszeit
Die Amtszeit der ersten Mitgliedervertreter beginnt mit ihrer Wahl.
Im Übrigen beginnt die Amtszeit nach Ablauf derjenigen Mitgliedervertreterversammlung, in der der
Mitgliedervertreter gewählt worden ist.

(6) Widerruf der Wahl
Die Wahl eines Mitgliedervertreters kann von der Vertreterversammlung widerrufen werden, wenn
dieser
1. in die Dienste oder in ein Aufsichtsorgan einer anderen Versicherungsgesellschaft

überwechselt,
2. über sein Vermögen das Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wird oder
3. aus anderen wichtigen Gründen das Vertrauen der Mitgliedervertretung verloren hat.

Vereinigte Tierversicherung Ges. a.G.

Seite 4

SATZUNG VTV
Ausgabe November 2006

276 von 452KFA0108



§ 14 Mitgliedervertreterversammlung
(1) Einberufung

Die Einberufung der Vertreterversammlung durch Bekanntmachung im "Bundesanzeiger" ist
Mitgliedern durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen, der mindestens 30 Tage vor der
Versammlung zur Post zu geben ist.

(2) Beschlussfähigkeit
Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedervertreter
anwesend ist.

(3) Stimmrecht
Jeder Mitgliedervertreter hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

(4) Vorsitz
Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, oder, im Falle seiner Verhinderung, sein
Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, wählt die Vertreterversammlung unter Leitung des
Vorsitzenden des Vorstandes oder bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters, einen
Mitgliedervertreter zum Vorsitzenden.

(5) Mehrheiten
Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Liegt bei Wahlen Stimmengleichheit vor,
entscheidet das Los.

(6) Minderheiten
Soweit durch gesetzliche Vorschriften Minderheiten Rechte eingeräumt werden, stehen diese in
der Vertreterversammlung einer Minderheit zu, die mindestens den dritten Teil der
Mitgliedervertreter ausmacht.

§§ 15 - 19
§§ 15 bis 19 sind durch Mitgliedervertreterversammlungsbeschlüsse aufgehoben worden.

§ 20 Geschäftsjahr - Rechnungsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

VII. Verwaltungsgrundsätze
§ 21

Die zur Erreichung der Gesellschaftszwecke erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch:
a) die von den Mitgliedern zu zahlenden Vorbeiträge, Nachschüsse und Nebenleistungen,
b) die von den Nichtmitgliedern zu zahlenden festen Beiträge und Nebenleistungen,
c) Kapitalerträge und außergewöhnliche Einnahmen.
Ferner dienen dazu:
d) die angesammelte Schwankungsrückstellung,
e) die angesammelte Verlustrücklage (gesetzliche Rücklage),
f) die angesammelte Rücklage für die Nichtmitgliederversicherung.

§ 22
Die Vorbeiträge und die festen Beiträge sollen der wirklichen Verlustgefahr der versicherten Tiere
entsprechend bemessen und in solcher Höhe erhoben werden, dass sie unter gewöhnlichen
Verhältnissen zur Deckung der Schäden und Verwaltungskosten ausreichend erscheinen.

§ 23
(1) Erforderlich werdende Nachschüsse (§ 21 Buchstabe a) sind in Hundertsätzen der Vorbeiträge zu

erheben. Zur Zahlung dieser Nachschüsse ist jeder verpflichtet, welcher in dem betreffenden
Geschäftsjahr der Gesellschaft als Mitglied angehört hat. Der Berechnung des Nachschusses für
die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen sowie für die im Laufe des Geschäftsjahres
eingetretenen Mitglieder wird das Verhältnis der Zeitdauer der Mitgliedschaft innerhalb des
Geschäftsjahres zugrunde gelegt, jedoch mit der Maßgabe, dass angefangene
Kalendervierteljahre für voll gerechnet werden.

(2) Wenn im Laufe des Geschäftsjahres eine Erhöhung oder eine Herabsetzung des Vorbeitrages
eingetreten ist, so ist bei der Berechnung des Nachschusses der höhere Betrag zugrunde zu
legen.
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§ 24
1) Nachschüsse werden erst erhoben, wenn und soweit der nach Entnahme aus der

Schwankungsrückstellung gemäß § 25 verbleibende Fehlbetrag nicht aus der Verlustrücklage
(gesetzliche Rücklage) gemäß § 26 oder aus der Rücklage für die Nichtmitgliederversicherung
gemäß § 27 gedeckt werden kann.

(2) Durch Abschluss eines Vertrages mit einer Rückversicherungsgesellschaft kann den Mitgliedern
auf besonderen Antrag und gegen Zahlung eines Zusatzbeitrages die Möglichkeit geboten werden,
gegen die in § 23 behandelte Verpflichtung zur Leistung von Nachschüssen in der Weise eine
Sonderversicherung zu nehmen, dass die erforderlichen Nachschüsse von der
Rückversicherungsgesellschaft geleistet werden; jedoch wird auch in diesen Fällen die Haftung der
Mitglieder für den Nachschuss der "Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G." gegenüber nicht
aufgehoben.

§ 25
Zum Ausgleich von Schwankungen in den Geschäftsergebnissen kann eine
Schwankungsrückstellung gebildet werden. Ihre Höhe richtet sich nach den aufsichtsrechtlichen
Anordnungen.

§ 26
(1) Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb, insbesondere zur

Deckung von Verlusten aus dem Mitgliedergeschäft wird eine Verlustrücklage (gesetzliche
Rücklage) gebildet, deren Mindesthöhe 50 Prozent der Bruttobeiträge der Mitgliederversicherung
beträgt. Dieser Rücklage fließen zu:
a) 1 Prozent der Bruttobeträge der Mitgliederversicherung,
b) der Jahresüberschuss.

(2) Hat die Verlustrücklage die Mindesthöhe erreicht oder nach ihrer Inanspruchnahme wieder
erreicht, so sind ihr mindestens 50 Prozent des Jahresüberschusses zuzuführen, soweit der Betrag
nicht für die Mindestzuführung nach § 27 benötigt wird.

(3) Die Verlustrücklage (gesetzliche Rücklage) kann in einem Geschäftsjahr bis zu einem Drittel ihres
jeweiligen Bestandes in Anspruch genommen werden.

§ 27
(1) Für die Nichtmitgliederversicherung wird eine besondere Rücklage gebildet, deren Mindesthöhe 50

Prozent der Bruttobeiträge der Nichtmitgliederversicherung beträgt. Dieser Rücklage fließen zu:
a) 1 Prozent der Bruttobeiträge der Nichtmitgliederversicherung,
b) der Jahresüberschuss.
Hat die besondere Rücklage die Mindesthöhe erreicht oder nach ihrer Inanspruchnahme wieder
erreicht, so sind ihr mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses zuzuführen, soweit der Betrag
nicht für die Mindestzuführung nach § 26 benötigt wird.

(2) Verluste in der Nichtmitgliederversicherung sind, soweit sie nicht aus der
Schwankungsrückstellung gedeckt werden, zunächst aus der Rücklage für die
Nichtmitgliederversicherung bis zur Höhe ihres Bestandes zu decken.

§ 28
Soweit nach Einhaltung der obigen Bestimmungen noch Gewinne zur Verfügung stehen, bestimmt
über die Verwendung die Mitgliedervertreterversammlung.

§ 29
Ein aus der Jahresrechnung sich ergebender Fehlbetrag ist durch Entnahme aus den laut § 26 und
§ 27 gebildeten Rücklagen zu decken.

§ 30
(1) Soweit die Beiträge nicht zur Deckung von Ausgaben und Bildung von Rücklagen und

Rückstellungen erforderlich sind, können auf Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die überschüssigen Beiträge einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt
werden. Diese Rückstellung darf nur zur Beitragsrückerstattung an Mitglieder verwendet werden.
Mitglieder, die vor Auszahlung oder Verrechnung der Beitragsrückerstattung ausscheiden, haben
keinen Anspruch auf Beitragsrückerstattung.

(2) Die Beitragsrückerstattung wird nach Hundertteilen der Beiträge bemessen. Über die Form der
Beitragsrückerstattung beschließt im übrigen der Aufsichtsrat auf Vorschlag des Vorstandes.
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§ 31 Vermögensanlage
Das Vermögen der Gesellschaft ist, soweit es nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben
verfügbar gehalten werden muss, nach den gesetzlichen Vorschriften und den Anordnungen der
Aufsichtsbehörde anzulegen.

VIII. Auflösung der Gesellschaft
§ 32

Für die Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Zuletzt genehmigt durch Verfügung des Bundesaufsichtsamtes für das
Versicherungswesen vom 26. September 1994, Aktenzeichen: IV 5-5348-2/94.
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